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Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung einer Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum. 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 24.03.2022 beschlossen: 
 
1. das Plangebiet der Änderung 03 BO (Berliner Straße / Ottostraße) in die beiden Verfahren 03a BO (Berliner Straße) und 03b BO  

(Berliner Straße / Ottostraße) aufzuteilen, 
 
2. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 
 
3. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange für das Änderungsverfahren 03a BO (Berliner Straße) zum RFNP durchzuführen. 
 

 
 
Der ca. 8,4 ha große Änderungsbereich 03a BO befindet sich in Bochum im Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid zentral in den Gewerbegebieten 
Wattenscheid West und Fröhliche Morgensonne. Er liegt beiderseits der Friedrich-Lueg-Straße und zu einem kleinen Teil westlich der Burg-
straße sowie südöstlich der Kreuzung Berliner Straße / Friedrich-Lueg-Straße / Wilhelm-Leithe-Weg. 
Der RFNP-Änderungsbereich umfasst zusammenhängende Sonderbauflächen - Sondergebiete, Großflächiger Einzelhandel - / Allgemeine 
Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen. Es sind Einzelhandelsbetriebe, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe und 
Verkehrsflächen vorhanden. 

I 
Bekanntmachungen der  

Oberbürgermeisterin 
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Intention der RFNP-Änderung ist es, die dargestellten bzw. festgelegten Sonderbauflächen / Sondergebiete großflächiger Einzelhandel in An-
lehnung an die Zielsetzungen des Masterplans Einzelhandel Bochum (zuletzt 2017 als „Nachjustierung 2017“ politisch beschlossen) aufzu-
geben und in „Gewerbliche Bauflächen“ / „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ zu ändern und die Flächen wieder für 
andere gewerbliche Nutzungen zugänglich zu machen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) 
sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange können innerhalb einer Frist von einem 
Monat Stellungnahmen zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB angemessen verlängert werden. 
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 03a BO werden die Planunterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. Für eine Verlängerung der 
Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens 
gemäß § 8 Abs. 1 ROG i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des Umweltberichtes sowie von Stellungnahmen verfüg-
bar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; 

Kultur- und Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; Wechsel-
wirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Altlastenverdachtsflächen 
- Bergbauliche Belange 
- Bodendenkmalpflege 
- Klimawandel / Klimaschutz 
- Immissionsschutz 

 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemein-
den der Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 
 
vom 08.06. bis 08.07.2022 (einschließlich) 
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten 
eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 
 
In der Stadt Gelsenkirchen können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402, während der Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: (0201) 88 61-210/-212) zu erfragen. Auskunft in der Stadt Gelsenkirchen 
erteilt: 
 
für die Planung 
 
Andreas Voge, Tel. 0209/169-4014 
E-Mail: andreas.voge@gelsenkirchen.de 
 
für die Umweltprüfung 
 
Eva Brüggemeier, Tel. 0209/169-4276 
E-Mail: eva.brueggemeier@gelsenkirchen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschlussvorlage können auch auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und sind 
zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht können während der Auslegungsfrist bis zum 
08.07.2022 (einschließlich) insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10  
  (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
  E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 
 
- bei der Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, 45875 Gelsenkirchen, 
  E-Mail: stadtplanung@gelsenkirchen.de   
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:stadtplanung@gelsenkirchen.de
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Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis bei 
der Stadt Gelsenkirchen während der Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Aus-
schüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte 
erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.  
 

----------------------------- 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 13. Mai 2022 

Karin W elge 
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung einer Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr. 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 24.03.2022 beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange (Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 
 
2. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange für das Änderungsverfahren 48 MH (Sport- und Freizeitanalagen Uhlenhorstweg) zum RFNP durchzuführen: 
 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Der Änderungsbereich 48 MH befindet sich in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Broich und umfasst eine Fläche von ca. 5,7 ha. Am nördlichen 
Rand des Broich-Speldorfer Waldes gelegen, kennzeichnet er den Übergang zwischen Freiraum und Siedlungsraum. Die Umgebung ist ge-
prägt durch Waldflächen, die teilweise von locker bebauter Wohnbebauung auf großzügigen und stark durchgrünten Grundstücken durchsetzt 
sind. 
 
Aufgrund der bestehenden Sport- und Freizeitflächen mit untergeordneten Gebäuden ist der Änderungsbereich anthropogen überformt und 
baulich geprägt. Die großzügigen Sportanlagen des ansässigen Hockey- und Tennisvereins sowie z. T. denkmalgeschützten Pferdehaltungs- 
und Reitanlagen sollen als Sport- und Freizeitstandort im RFNP gesichert werden. Gleichzeitig sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass sich die vorhandenen Nutzungen im Sinne einer bestandsorientierten Planung auf den bestehenden Flächen ange-
messen weiterentwickeln können. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) 
sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange können innerhalb einer Frist von einem 
Monat Stellungnahmen zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB angemessen verlängert werden. 
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 48 MH werden die Planunterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. Für eine Verlängerung der 
Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen des o. g. Änderungsverfahrens 
gemäß § 8 Abs. 1 ROG i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen 
sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; 

Kultur- und Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; Wechsel-
wirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Gutachten: Artenschutzprüfung Stufe I 
- Wald/ Gehölzbestand 
- Geschützte Baudenkmäler 
- Quellen/ Quellgebiete  
- Altablagerungen  
- Lärmaktionplan 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinden der Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 
 
vom 08.06. bis 08.07.2022 (einschließlich) 
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in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten 
eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 
 
In der Stadt Gelsenkirchen können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Ausstellungsbereich vor Raum 
402, während der Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: (0201) 88 61-210/-212) zu erfragen. Auskunft in der Stadt Gelsenkirchen 
erteilt: 
 
für die Planung 
 
Andreas Voge, Tel. 0209/169-4014 
E-Mail: andreas.voge@gelsenkirchen.de 
 
für die Umweltprüfung 
 
Eva Brüggemeier, Tel. 0209/169-4276 
E-Mail: eva.brueggemeier@gelsenkirchen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschlussvorlage können auch auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden und sind 
zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht können während der Auslegungsfrist bis zum 
08.07.2022 (einschließlich) insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10  
  (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
  E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 
 
- bei der Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, 45875 Gelsenkirchen, 
  E-Mail: stadtplanung@gelsenkirchen.de  
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis bei 
der Stadt Gelsenkirchen während der Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Aus-
schüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den 
Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte 
erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter: 
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 
 

---------------------------- 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 13. Mai 2022 

Karin W elge 
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 
 
 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:stadtplanung@gelsenkirchen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Bebauungsplan Nr. 437 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet nördlich Dessauerstraße" 
zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel - Ückendorfer Straße - Dessauerstraße - Wickingstraße 
(vereinfachtes Verfahren) 
Satzungsbeschluss, Inkrafttreten 
 
vom 13.05.2022 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 12.05.2022 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Bebauungsplan Nr. 437 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet nördlich Dessauerstraße" 
zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel - Ückendorfer Straße - Dessauerstraße - Wickingstraße 
(vereinfachtes Verfahren) 
 
nach vorangegangener Abwägung und Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen gemäß §§ 1 Abs. 7 und 3 Abs. 2 BauGB 
 
als Satzung beschlossen. 
 
Die "Begründung" wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:1.000 und den "Textlichen Festsetzungen" jeweils in der Fassung dieses 
Satzungsbeschlusses besteht, sowie die beigefügte "Begründung" und das Ergebnis der "Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen 
Stellungnahmen" werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Die Originale dieser gesonderten 
Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 

------------------------------- 
 
Der Satzungsbeschluss des 
 
Bebauungsplans Nr. 437 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet nördlich Dessauerstraße" 
zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel - Ückendorfer Straße - Dessauerstraße - Wickingstraße 
(vereinfachtes Verfahren) 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
I. Hinweise: 
 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW 

gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher gültige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 437 (vereinfachtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

3. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)  Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungs-

plans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.  entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein 
müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich 
und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.  die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 
und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist 
unbeachtlich, wenn 

 
a)  bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 

worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden 
sind, 

 
b)  einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

 
c)  (aufgehoben) 

 
d)  bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 

ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollzieh-
bar ist, 

 
e)  bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in 

das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)  bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unter-
lassen wurde oder 

 
g)  bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, 

die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.  die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 
Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von 
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu 
nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist;“ 

 
§ 214 Abs. 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 

 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 

bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 
2.  § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 

dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist; 

 
3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 
4.  im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beein-

trächtigt worden ist.“ 
 

§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht 
werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss gewesen sind.“ 

 
II. Der Bebauungsplan Nr. 437 (vereinfachtes Verfahren) der Stadt Gelsenkirchen mit Begründung, einschließlich der in den textlichen Fest-

setzungen genannten DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sowie die zusammenfassende Erklärung, werden 
beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Raum 406, während 
der Dienststunden, nach vorheriger Terminabsprache unter der Tel.-Nr. 0209/169-4112, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Ver-
langen wird über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft erteilt. 
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Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 437 (vereinfachtes Verfahren) der Stadt Gelsenkirchen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. 
 
Gemäß § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet (https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/bebauungsplanauskunft.aspx) eingestellt und 
über ein zentrales Internetportal des Landes (www.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 

 
Gelsenkirchen, 13. Mai 2022 

Karin W elge 
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 

 
 
 
Referat 2 (Rat und Verwaltung) 
 
Wahl einer Schiedsperson 
 
Durch Verfügung des Direktors des Amtsgerichts Gelsenkirchen vom 20. April 2022 ist die Wahl der von der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-
Mitte in ihrer Sitzung am 30. März 2022 gewählten Schiedsperson 
 
Herrn 
Reinhard Dudzik 
Hüller Mühle 79 
45888 Gelsenkirchen 
Schiedsbezirk 14 - Bulmke-Hüllen - 
für die Zeit vom 31. Mai 2022 bis 30. Mai 2027 
 
bestätigt worden. 
 
Stellvertretende Schiedsperson ist die Schiedsperson des Schiedsbezirkes 10 - Altstadt -, Frau Beate Rafalski. 
 
Gelsenkirchen, 10. Mai 2022 

Karin W elge 
 
(Veröffentlichung gem. Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über das Schiedsamt in der Gemeinde des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
13.09.1993, Ziff. 2 zu § 5 MBl. NRW. Nr. 56) 
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 20. Mai 2022 

I. A. Rogowsk i  
 
 
Referat 15 (Wirtschaftsförderung) 
 
Tagesordnung 
für die 9. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation, Beherbergung und Gastronomie am 24. Mai 2022, 16.00 Uhr, Ratssaal,  
Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Sachstandsbericht - Strukturuntersuchung Wirtschaftsförderung  
 

  

 
Gelsenkirchen, 12. Mai 2022 

I. V. Nowack  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Gheorghe Sandu 
zuletzt bekannte Anschrift: Marienfriedstr. 18, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 19.04.2022 und 22.04.2022 
 
Emad Nazem 
zuletzt bekannte Anschrift: Wilhelminenstr. 139, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 05.04.2022 und 19.04.2022 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Mai 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Tana Slavova 
zuletzt bekannte Anschrift: An der Autobahn 1a, 30851 Langenhagen 
Bescheide vom 25.04.2022 und 05.05.2022 
 
Firma Global Food GmbH 
zuletzt bekannte Anschrift: Didierstr. 2, 65203 Wiesbaden 
Bescheide vom 11.04.2022 und 10.05.2022 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514


230  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2022 – Nr. 20/20. Mai 2022 

Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 10. Mai 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Saskia Ruland 
zuletzt bekannte Anschrift: Im Sundern 7B, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 10.05.2022 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 10. Mai 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Martin Kramer 
zuletzt bekannte Anschrift: Laurentiusstr. 13, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 11.05.2022  
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 11. Mai 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:     Muhana, Muhanad 
zuletzt bekannte Anschrift:   Skagerrakstr. 19, 45888 Gelsenkirchen 
Schreiben vom:    08.04.2022 
Aktenzeichen:    51.1.UV.10.1719 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45875 Gelsenkirchen, Zimmer 104, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9365). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 10. Mai 2022 

I. A. Schreck  
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Referat 60 (Umwelt) 
 
Tagesordnung für die 04. öffentliche Sitzung des Naturschutzbeirates am 24.05.2022, 16.00 Uhr, im Sitzungszimmer Cottbus, Rathaus 
Buer, Goldbergstraße 12, 45894 Gelsenkirchen 
 
Referat 60 -Umwelt- (untere Naturschutzbehörde) 
 

Tagesordnung 
 

zu der am Dienstag, den 24.05.2022, um 16.00 Uhr, im 
 

Rathaus Buer, 
 

Sitzungszimmer Cottbus (Zi. 273), Goldbergstraße 12 
 

stattfindenden 
 

4. Sitzung des Naturschutzbeirates 
 
in der Wahlperiode 2020/2025 lade ich hiermit herzlich ein. 
 

Die Teilnehmer der Naturschutzbeiratssitzung werden gebeten in Anlehnung zur geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes im 
gesamten Rathaus und auch während der Sitzung einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. 

 
A. Besichtigung (vor der Sitzung) 
 

„Schwarzbach (Dickmannsweg)“ sowie „Regenrückhaltebecken Hollandstraße am Wattenscheider Bach“ 
 
Treffpunkt: 14.00 Uhr,    Haupteingang am Rathaus Buer, 

     Goldbergstraße 12, 45894 Gelsenkirchen 
 
B. Tagesordnung: 
 
1. Niederschrift der 3. Sitzung des Naturschutzbeirates am 14.12.2021 
 
2.     Bericht des Vorsitzenden und Aussprache über die Besichtigung 
 
3.     Naturschutzwacht 
 
4.     Befreiungen von den Verboten des Landesnaturschutzgesetzes und des Landschaftsplans der Stadt Gelsenkirchen gemäß § 67 

BNatSchG 
 
4.1   Antrag auf Änderung der Leitungseinführung von fünf bestehenden 380-kV-Stromkreisen in die Umspannanlage Polsum mit 

Betroffenheit des Naturschutzgebietes Nr. 1 `Hasseler Mühlenbach, Rappenhofsmühlenbach, Picksmühlenbach` sowie des 
Landschaftsschutzgebietes 2 `Koesfeld / Scholver Feld` im Planungsraums 1 des Landschaftsplans der Stadt Gelsenkirchen vom 
12.10.2000 
 

4.2   Antrag auf Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen eines landwirtschaftlichen Betriebs im Landschaftsschutzgebiet 1 
`Oberscholven` im Planungsraums 1 des Landschaftsplans der Stadt Gelsenkirchen vom 12.10.2000 

 
5.    Anhörungen in sonstigen Vorhaben 
 
5.1   Ökologische Verbesserung des Schwarzbachs von km 0,00 - km 11,88 in den Landschaftsschutzgebieten Nr. 1, 2 und 4 

(Planungsraum 10) und Landschaftsschutzgebiet 1 (Planungsraum 13) des Landschaftsplans der Stadt Gelsenkirchen vom 
12.10.2000 

 
6.    Mitteilungen 
 
6.1   Dringlichkeitsentscheidung zum Antrag auf Neubau eines Pferde - Offenstalls mit Heu- / Strohlager, Festmistplatte, Sand-Wälzplatz 

und 3 PKW Stellplätzen im LSG 1 `Oberscholven` des Planungsraums 1 des Landschaftsplans der Stadt Gelsenkirchen vom 
12.10.2000 

 
6.2   Ersatzgeldverzeichnis gemäß § 31 Landesnaturschutzgesetz (Stand: Dezember 2021) 
 
7.     Anfragen 
 
Gelsenkirchen, 05. Mai 2022 

I. V. He idenre ic h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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40jähriges Dienstjubiläum: 
7. Juni 2022: Annette Fischer, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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